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Baupreise

Dynamic und
Personal Pricing in der

BAUWIRTSCHAFT
Fluggesellschaften und Buchungsplattformen zählten zu den ersten Unternehmen,

die im Onlinebereich exzessiv auf eine dynamische Preisgestaltung setzten.
Aber auch in der Bauwirtschaft - traditionell geprägt von festen Angebotspreisen und

Verhandlungen - halten diese datenbasierten Preisstrategien zunehmend Einzug.
Gemeinsam mit Martina Stranzinger-Maier, Partnerin bei PHH Rechtsanwälte und

Leiterin des Dispute-Bereichs, zeigt der Bau & Immobilien Report,
welche Chancen sich daraus ergeben, was erlaubt ist und was nicht.

Gründe
für den Vormarsch von Dynamic Pricing sind die

Digitalisierung, bessere Datenverfügbarkeit und auch die
starken Preisschwankungen bei Baumaterialien und Bau-

kosten. Diese dynamischen Pricing-Modelle, eingebettet
in sogenannte Price Engines, helfen Unternehmen, ihre

Angebote rasch an die aktuellen Marktanforderungen anzupas-

sen. Je nach Zeitpunkt des Kaufs kann ein Kunde entweder von ei-
ner schwachen Nachfrage und sinkenden Preisen profitieren oder

muss bei einer starken Nachfrage mehr bezahlen. Wettbewerbs-
hüter und Konsumentenschützer sehen dynamische Preismodelle
oft kritisch. Doch verboten ist diese Art der flexiblen Preisgestal-
tung nicht prinzipiell. Ganz neu ist eine flexible Preisgestaltung
auch nicht. Egal ob Happy Hour oder Sommerschlussverkauf,
nachfragegeprägte Preise gibt es schon sehr lange. Neu ist jedoch ^
die gezielte, datenbasierte Steuerung von Preisen. Manunterschei- S

O

det dabei zwischen Dynamic Pricing und Personal Pricing.  
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Überblick: Dynamic und Personal Pricing
Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die gesetzliche Grundlage und den Unterschied von Dynamic und Personal Pricing
sowie eine Einschätzung von PHH.

Definition
GESETZLICHEGRUNDLAGE

 Im Sinne des freien Wettbewerbs steht
es allen Unternehmen zu, ihre Preise an
Angebot und Nachfrage anzupassen.

DYNAMICPRICING

 Dynamic Pricing bezieht sich auf eine
flexible Preisgestaltung, bei der die Preise
basierend auf aktuellen Marktbedingun-
gen, Nachfrage, Wettbewerb und anderen
externen Faktoren kurzfristig und konti-
nuierlich angepasst werden. Wenn Flugti-
ckets während einer großen Fachmesse
mehr kosten oder der Benzinpreis zu Be-
ginn der Sommerferien steigt, dann sind
das klassische Beispiele für Dynamic Pri-
cing. Auch der Baustoffhandel setzt längst
auf dynamische Preise. Krisen, Knappheit
und die damit verbundenen Kostensteige-
rungen haben das verstärkt. Händler re-

agieren mit dynamischen Preisanpassun-
gen, um Kosten direkt weiterzugeben.

PERSONALPRICING

 Personal Pricing geht einen Schritt wei-
ter, indem die Preise individuell auf den
jeweiligen Kunden zugeschnitten werden.
Diese Strategie nutzt persönliche Daten
und Verhaltensmuster, um maßgeschnei-
derte Preise anzubieten. So erhalten zwei
verschiedene Kunden für dasselbe Pro-
dukt unterschiedliche Preise, basierend
auf ihrem bisherigen Kaufverhalten, ihrer
Loyalität oder anderen persönlichen Merk-
malen. Im Baustoffhandel profitieren Groß-
abnehmer und Stammkunden von spezi-
ellen Rabatten. Digitale Warenwirtschafts-
systeme ermöglichen eine noch gezieltere
Preisgestaltung: Für jeden Kunden lassen
sich individuelle Preise oder Rabattstaf-
feln hinterlegen.

KOMMENTARPHH

 Während Dynamic Pricing auf allgemei-
ne Markttrends reagiert, zielt Personal Pri-
cing darauf ab, den Wert eines Produkts
aus Sicht des einzelnen Kunden zu maxi-
mieren.

Informationspflicht

ny
GESETZLICHEGRUNDLAGE

Seitdem Modernisierungsrichtli-
nien-Umsetzungsgesetz (MoRUG I)
sind Unternehmen bei Fernabsatzge-
schäften dazu verpflichtet, den Ein-

satz von Dynamic oder Personal Pri-
cing zu kennzeichnen. Gesetzliche Re-
gelungen gibt es auch für Rabattak-
tionen ( minus 30 % ), solche Wer-
beaussagen dürfen den Kunden nicht
täuschen.

DYNAMICPRICING

Wennsich der Preis in einem On-
lineshop kurzfristig ändern kann, weil
Algorithmen beispielsweise das Surf-
verhalten analysieren, so muss das
Unternehmen klar und verständlich
darauf hinweisen. Daher müssen etwa
Immobilien-Plattformen für Kurzzeit-
vermietungen transparent darauf hin-
weisen, wenn Preise dynamisch ange-
passt werden.

PERSONALPRICING

Die Ermittlung personalisierter
Preise setzt in der Regel die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personen-

bezogener Daten voraus. DemDaten-
schutzrecht kommt daher eine beson-
dere Bedeutung zu.

KOMMENTARPHH

Die Informationspflicht macht die
Preisgestaltung transparenter.
Achtung bei der Werbung - dynami-
sche Preise können problematisch
sein, wenn beworbene Preise nicht mit
den tatsächlichen Preisen im Waren-
korb übereinstimmen.

Diskriminierungsverbot
GESETZLICHEGRUNDLAGE

 Es sind Diskriminierungsverbote zu beach-
ten (Dienstleistungsrichtlinie, Gleichstellungs-
gesetz, Geoblocking-Verordnung).

 Besonders kritisch wird es, wenn Preisun-
terschiede allein aufgrund des Wohnsitzes ge-

macht werden - vor allem bei grenzüberschrei-
tenden Angeboten. Im Onlinehandel kann der
Standort des Kunden oft über die IP-Adresse
ermittelt werden (Geolokalisierung).

DYNAMICPRICING

 Vorsicht bei Preisunterschieden, die allein
aufgrund des Wohnsitzes gemacht werden -

vor allem bei grenzüberschreitenden Angebo-
ten. Im Onlinehandel lässt sich der Standort
von Kundinnen häufig über die IP-Adresse er-

mitteln (Geolokalisierung). Auch wenn Preisun-
terschiede zwischen Ländern grundsätzlich zu-

lässig sind, darf der Zugang zu einer Website
nicht eingeschränkt werden. Ist Zement in ei-
nem italienischen Onlineshop günstiger, muss
auch ein österreichisches Bauunternehmen
die Möglichkeit haben, dort zu bestellen.

PERSONALPRICING

 Grundsätzlich unzulässig sind Preisunter-
schiede, die auf dem Geschlecht oder der
ethnischen Zugehörigkeit beruhen. Dennoch
kommt es häufig vor, dass Frauen für bestimm-
te Produkte oder Dienstleistungen höhere
Preise zahlen als Männer - etwa beim Friseur-
besuch oder für Rasierer. Dieses Phänomen ist
auch als  Pink Tax bekannt. Ob eine unter-

schiedliche Preisgestaltung allein durch eine
vermeintlich höhere Zahlungsbereitschaft von
Frauen gerechtfertigt werden kann, ist jedoch
fraglich.

KOMMENTARPHH

 Preisunterschiede sind erlaubt, wenn es
dafür sachliche Gründe gibt - etwa höhe-
re Lieferkosten, spezielle Technik, saisonale
Schwankungen oder teure Lizenzen. Entschei-
dend ist: Die Ungleichbehandlung muss ob-
jektiv nachvollziehbar sein. In der Praxis ist
das aber oft eine schwierige Abwägung.
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Überblick: Dynamic und Personal Pricing
Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die gesetzliche Grundlage und den Unterschied von Dynamic und Personal Pricing
sowie eine Einschätzung von PHH.

Irreführurwsverbot

GESETZLICHE GRUNDLAGE

 Das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb (UWG) sorgt dafür, dass Unternehmer
ihre Kundinnen nicht täuschen oder unter

Druck setzen, vor allem nicht beim Preis.

DYNAMIC PRICING

 Das UWGverbietet Dynamic Pricing
grundsätzlich nicht - solange faire Gren-
zen eingehalten werden. Problematisch
wird es, wenn smarte Preismodelle mit ir-
reführenden oder manipulativen Metho-
den verknüpft sind. Unzulässig ist es, wenn
datenbasierte Preisanpassungen gezielt
Druck auf Kundinnen ausüben ( Jetzt
oder nie! ). Auch kann Werbung über den
Preis irreführend sein, wenn Höhe, Dauer,
Ausmaß oder Grund für einen Rabatt nicht
richtig dargestellt sind, weil diese dyna-
misch angepasst werden.

PERSONALPRICING

 Ein bekanntes Beispiel: Bei Tinder zahl-
ten ältere Nutzer mehr fürs Abo als jün-
gere - ohne Hinweis. Außerdem bekamen
inaktive Nutzer gezielt Rabattangebote.
Nach Kritik versprach Tinder, ab April 2024
transparenter zu werden: Keine Altersra-
batte ohne Info und klare Kennzeichnung
personalisierter Preise.

Der Fall zeigt, dass personalisierte
Preise zwar erlaubt sind, aber ohne Trans-
parenz schnell unzulässig werden.

KOMMENTARPHH

 Wer als Unternehmen individuelle Prei-
se anhand persönlicher Daten festlegt,
muss nicht nur das Datenschutzrecht wah-
ren, sondern auch die Transparenzpflich-
ten nach UWGund Verbraucherrecht ein-
halten - andernfalls drohen Mahnschrei-
ben, Gerichtsverfahren oder erhebliche
Reputationsschäden.

Marktbeherrschun

GESETZLICHE GRUNDLAGE

 Marktbeherrschern verbietet das Kartellrecht
bestimmte Verhaltensweisen, die nicht markt-
mächtigen Unternehmen erlaubt sind. Dynamic
Pricing kann für Marktbeherrscher aus kartell-
rechtlicher Sicht ein Problem sein, wenn Kundin-
nen zum Beispiel unsachlich diskriminiert oder
behindert werden.

DYNAMIC PRICING - PERSONALPRICING

 Dynamic Pricing kann auch ein Fall fürs Kartell-
recht werden - zum Beispiel, wenn marktbeherr-
schende Unternehmen ihre Preise zulasten der
Kundinnen unsachlich anpassen. Kritisch wird es,
wenn in Echtzeit je nach verwendeter URL oder
Device andere Preise verlangt werden. Werden
Preise deutlich höher angesetzt, als es bei funkti-
onierendem Wettbewerb üblich wäre, liegt Miss-
brauch nahe. Heißt konkret: Dynamic und Personal
Pricing sind erlaubt - aber wer seine Marktmacht
unfair ausspielt, muss mit Ärger rechnen. Bestes
Beispiel: Nachdem die Preise für Oasis- und Tay-
lor-Swift-Tickets durch dynamische Modelle ex-

plodierten, schaltete sich die EU-Kommission ein.
Dies gilt für alle Branchen gleichermaßen, auch in
der Bauwirtschaft.

KOMMENTARPHH

 Unternehmen mit marktbeherrschender Stel-
lung, die solche Pricing-Modelle einsetzen, müs-
sen genau aufpassen: Automatisierung schützt
nicht vor Strafe, wenn daraus ein kartellrechtlicher
Verstoß entsteht.

GESETZLICHE GRUNDLAGE

 Kontrollorgane sind die Ar-
beiterkammer, Konsumenten-
schutzverbände wie der VKI,
die Bundeswettbewerbsbe-
hörde oder die Datenschutz-
behörde.

DYNAMIC PRICING-

PERSONALPRICING

 Dynamic und Individual Pri-
cing bewegt sich rechtlich auf ei-
nem Grat zwischen unternehmeri-
scher Freiheit und dem Schutz der
Kundinnen. Wer die gesetzlichen
Spielregeln missachtet, riskiert saf-
tige Strafen und Gerichtsverfahren.
Mitbewerber oder Verbraucher-
schutzorganisationen können nach
dem UWGKlage einreichen oder
einstweilige Verfügungen erwir-
ken - und das kann schnell richtig
teuer werden.

KOMMENTARPHH

 Neben den rechtlichen Risi-
ken darf nicht übersehen wer-

den, dass spürbare Reputa-
tions- und Imageschäden dro-
hen, wenn negative Schlagzei-
len die Runde machen. Auch das
Vertrauen der Kundinnen kann
verloren gehen.

Quelle: PHH Rechtsanwälte
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PHH Rechtsanwältinnen GmbH ist eine der führenden Wirtschaftskanzleien Öster-
reichs und national sowie international als solche mehrfach ausgezeichnet. Die
sieben PHH-Partner und rund 50 Mitarbeitende arbeiten in Experten-Clustern, die von
M&Aund Banking & Finance über Prozessführung bis hin zu immobilienrecht sowie
öffentlichem Recht und ESG reichen. PHHsteht für hochqualifizierte Rechtsberatung,
Loyalität und kreative Lösungen. Das Thema ESG wird auch selbst gelebt. Seit Sommer
2024 bezieht PHH als Teil der OurPower Energiegenossenschaft seinen Strom von dem
privaten PV-Park auf Gut Althann.

www.phh.at

 Mit dynamischen Preismodellen
lassen sich höhere Umsatzrenditen er-

zielen. Doch besonders in der Bau- und
Immobilienbranche, wo langfristige Ge-
schäftsbeziehungen eine zentrale Rolle
spielen, kann eine unfaire oder schwer
nachvollziehbare Preispolitik zu Auf-
tragsverlusten, Kundenabwanderung
oder Imageschäden führen , warnt
Martina Stranzinger-Maier, Partnerin
bei PHH und Leiterin des Dispute-Be-
reichs. Sie ist spezialisiert auf Green
Claims, Dynamic Pricing, unlauteren
Wettbewerb und strittige Verfahren.

II
Langfristiger Erfolg gelingt nur mit fairer, nachvollziehbarer
Preissetzung und einer klaren Kommunikation gegenüber
den Kunden.

Fazit
Die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für Dynamic und Personal Pricing
zielen darauf ab, einerseits die Freiheit
des Wettbewerbs zu bewahren, anderer-
seits aber das Recht der Konsument*in-
nen auf Information und Schutz vor
Diskriminierung zu sichern. Dennoch
gibt es vor allem im digitalen Bereich
immer wieder Beschwerden über sehr
zweifelhafte Praktiken einzelner Unter-
nehmen. Dynamic Pricing bietet Unter-
nehmen große Chancen, ihre Erlöse zu
maximieren - sei es durch gezielte Ab-
satzsteigerung, die flexible Anpassung
an Nachfrageschwankungen oder die
smarte Ansprache neuer Kund*innen-
gruppen. In vielen Branchen und im

Online-Handel sind solche Modelle
längst etabliert. Auch im B2B-Bereich
ist davon auszugehen, dass sich mit
dynamischen Preismodellen höhere
Umsatzrenditen erzielen lassen. Doch
bei aller Flexibilität bleibt Dynamic
Pricing ein Balanceakt. Besonders in
der Bau- und Immobilienbranche, wo
langfristige Geschäftsbeziehungen ei-
ne zentrale Rolle spielen, kann eine
unfaire oder schwer nachvollziehbare
Preispolitik zu Auftragsverlusten, Kun-

denabwanderung oder Imageschäden
führen. Langfristiger Erfolg gelingt
deshalb nur mit fairer, nachvollziehba-
rer Preissetzung und einer klaren Kom-
munikation gegenüber den Kundin-
nen.  

@ÜBERPHH


